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Lesehilfe  Die grau hinterlegten Festlegungen stammen aus dem kantonalen Richtplan. 
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  1 BESIEDLUNG (B) 
  1.1 Zentren (B-1) 
  Kantonszentrum und Regionalzentren (erste Zentrumsstufe) 
  

 
   
Umsetzung  Das BauR enthält spezifische Vorschriften zur Stärkung des Zen-

trums (Gewerbanteil min. 20 % / min. EG-Höhe 3.5m). 

   
  1.2 Siedlungsgebiet (B-2) 
Siedlungsgebiet für Wohn- und 
Mischnutzungen 

 

 
   
Umsetzung  Vergleiche Beilagebericht zur Kapazitätsberechnung. 

   
Räumliche Anordnung des Sied-
lungsgebiets 
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Umsetzung  Das Siedlungsgebiet wird insgesamt nicht vergrössert. 
Auf eine Arrondierung des Siedlungsgebietes wird vorerst ver-
zichtet. Die Übrprüfung erfolgt in einer nachgelagerten Revision.  
Auf Einzonungen wird im Grundsatz in der vorliegenden Revision 
verzichtet. Davon ausgenommen sind die in den Zonenplänen 
bezeichneten kleineren Einzonungen. 
Es findet eine Arrondierung der Bauzonen im Gebiet Helgen-
stöckli statt, da das heutige Bauland dort aufgrund der Hoch-
spannungsleitung nur bedingt bebaubar ist. 

   
Verfahren  

 
   
Umsetzung  Kenntnisnahme 

    
  1.3 Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (B-3) 
Bauzonendimensionierung  
Wohn-, Misch- und Zentrumszo-
nen 

 

 
   
Umsetzung  Vergleiche Beilagebericht zur Kapazitätsberechnung. 
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Einzonungen  

 
   
Umsetzung  Vergleiche Beilagebericht zur Kapazitätsberechnung. 

Die Einzonung beim Bahnhof Küssnacht erfüllt die Kriterien zur 
minimalen Personendichte. 
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  1.4 Siedlungsverdichtung und Siedlungsquali-
tät (B-4) 

Siedlungsverdichtung in Wohn-, 
Misch- und Zentrumszonen 

 

 
   
Umsetzung  Vergleiche Beilagebericht zur Kapazitätsberechnung. 

An geeigneten Lagen wird die bauliche Dichte erhöht. 
Das erarbeitete Raumentwicklungskonzept erfüllt die kantonalen 
Anforderungen (öff. Mitwirkung wurde sichergestellt). Auf einen 
kommunalen Richtplan Sieldung wird daher verzichtet. 

   
Siedlungsqualität  

 
   
Umsetzung  Für das Gebiet Oberdorf/Boden/Chälmatt/Riedappel/Blattli wird 

ein Perimeter Innenetwicklung und Siedlungserneuerung mit Vor-
gaben zur Verbesserung der Siedlungsqualität geschaffen. 
Zur Förderung von preisgünstigen Wohnungen wird ein Ausnüt-
zungsbonus im BauR geschaffen. 

   
Verfügbarkeit der Bauzonen  

 
 
Umsetzung  Es werden keine Massnahmen ergriffen. 
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  1.5 Arbeitszonen (B-5) 
Nutzungsprofile an Standorte an-
passen 

 

 
   
Umsetzung  Die neue Nutzungsplanung erlaubt eine effiziente Nutzung der 

Arbeitszonen. Auf die Vorgabe einer Überbauungsziffer wird ver-
zichtet. 
Im Fänn und im Chli Ebnet werden Hochhäuser zugelassen. 
Für den Entwicklungsschwerpunkt Fänn werden spezifische Vor-
schriften erlassen. Reine Lagernutzungen sowie Einkaufszentren 
werden ausgeschlossen. 

   
Arbeitszonenmanagement  

 
   
Umsetzung  Kenntnisnahme.  

    
  



  
Revision Nutzungsplanung Küssnacht 
Zusammenstellung Kantonaler Richtplan  

 

  SUTER • VON KÄNEL • WILD    8 

  1.6 Weitere Bauzonen (B-6) 
Zonen für öffentliche Bauten und 
Anlagen 

 

 
   
Umsetzung  Der Bezirk hat die Schulraumplanung aktualisiert. Das Ergebnis 

ist in die vorliegende Revision eingeflossen. 
   
Grünzonen   
   
Umsetzung  Die Grünzonen werden nicht substanziell verkleinert. 

In Merlischachen wird der Seezugang sichergestellt. 
Das neue Baureglement sieht neue Begrünungsvorschriften vor.  

   

  1.7 Entwicklungsschwerpunkte «Arbeitsplatz-
gebiete» (B-8) 

Entwicklungsschwerpunkte «Ar-
beitsplatzgebiete» (ESP-A) 

 

 
   
Umsetzung  Für den Entwicklugnsschwerpunkt Fänn wurde eine neue Ge-

werbe- und Industriezone Entwicklungsschwerpunkt Fänn ge-
schaffen. Diese wird mit einem Hochhausperimeter überlagert. 
Es sind keine Einzonungen vorgesehen. 
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ESP-A «Fänn»  

 
   
Umsetzung  Für den Entwicklugnsschwerpunkt Fänn wurde eine neue Ge-

werbe- und Industriezone Entwicklungsschwerpunkt Fänn ge-
schaffen. Diese wird mit einem Hochhausperimeter überlagert. 

   
  1.8 Tourismusschwerpunkte (B-11) 

Kantonale Tourismusschwer-

punkte 
 

 
   

Weitere Tourismusgebiete und -

anlagen 
 

 
  

 
   
Umsetzung  Für die Seebodenalp wird eine neue Erholungszone erlassen, die 

eine sanfte touristische Nutzung erlaubt. 
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  1.9 Ortsbilder und Kulturdenkmäler (B-12) 
Ortsbilder  Das Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) 

wurde im Kanton Schwyz durch den Bund ab 1974 erstellt und in drei 
Etappen 1981, 1986 und 1988 vom Bundesrat in Kraft gesetzt. Die 
Ortsbilder von nationaler Bedeutung wurden damit behördenver-
bindlich festgesetzt. Zwischen 1984 und 1994 wurden im Auftrag des 
Regierungsrats für sechs national eingestufte Ortsbilder (Arth, Einsie-
deln, Ingenbohl/ Brunnen, Küssnacht, Lachen und Schwyz) geson-
derte Ortsbildinventare erstellt. 

Ortsname:  Siedlungstyp: 
Küssnacht am Rigi Kleinstadt/Flecken 
Merlischachen Weiler 

   
Historische Verkehrswege  Das Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) wurde 

vom Bund erstellt und erfasst neben den im Gelände noch sichtba-
ren Strassen und Wegen auch die historisch wertvollen Kunstbauten 
und Wegbegleiter. Dieses Inventar ist bei Planungen zu berücksichti-
gen. 

   
Inventar der schutzenswerten 
Ortsbilder der Schweiz (ISOS) 

 

 
   
Umsetzung  Das ISOS wurde bei der Ausarbeitung der Nutzungsplaung beige-

zogen (Küssnacht und Merlischachen). 
Es werden detaillierte Kernzonenpläne erlassen. 
Siehe auch Beilagebericht zum ISOS. 

   
Inventar der historischen Ver-
kehrswege der Schweiz (IVS) 

 

 
   
Umsetzung  Das IVS wurde im Rahmen der Richtplanung berücksichtigt. 

   
Inventar der Denkmalpflege  

 
   
Umsetzung  Der aktuelle Stand des Inventars der schützenswerten und ge-

schützten Bauten und Objekte wurde zur Information in den 
Kernzonenplänen dargestellt.  
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  1.10 Ortsplanung / Überkommunale Koopera-
tion (B-13) 

Ablauf einer Ortsplanungsrevision  

 
   
Umsetzung  Im Rahmen der Erarbeitung fanden mehrere Sitzungen mit den 

zuständigen Stellen des Kantons statt. 

   

  2 VERKEHR (V) 
  2.1 Strassen (V-2) 
Autobahnanschlüsse  

 
   

  

 
   
Umsetzung  Zuständigkeit Ausbau Anschluss Küssnacht liegt beim ASTRA.  

Die Massnahme ist in der Richtplankarte eingetragen. 

   
Überörtliches Strassennetz  

 
   

  

 
   
Umsetzung  Die Massnahme ist in der Richtplankarte eingetragen. 
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  2.2 Öffentlicher Verkehr (V-3) 
Lokale Zugänge  

 
   
Umsetzung   Der Richtplan sieht mehrere Massnahmen zur Verbesserung des 

ÖV's vor. 
Das Fuss- und Velonetz ist auf die ÖV-Haltestellen abgestimmt. 

   
Infrastrukturbauten  

 
   
Umsetzung  Die Massnahme ist in der Richtplankarte eingetragen. 

   
Haltestellen  

 
   
Umsetzung  Die Massnahme ist in der Richtplankarte eingetragen. 

   
Bus  

 
   
Umsetzung  Kenntnisnahme 

   
Busbahnhöfe (bzw. spezielle Bus-
haltestellen) 

 
 

   
Umsetzung  Die Massnahme ist in der Richtplankarte eingetragen. 

   
Busbevorzugungsmassnahmen   

 
   
Umsetzung  Die Massnahme ist in der Richtplankarte eingetragen. 
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  2.3 Rad- und Fussverkehr (V-4) 
Radverkehr  

 

 
   
Umsetzung   Der Richtplan sieht mehrere Massnahmen zur Verbesserung des 

Veloverkehrs vor. 

   
Fussverkehr  

 
   
Umsetzung  Das Fuss- und Velonetz wurde gesamthaft überprüft und ist in 

den Richtplankarten dargestellt.  

   
  2.4  Kombinierte Mobilität (V-5) 
  

 
   
Umsetzung  Kenntnisnahme 



  
Revision Nutzungsplanung Küssnacht 
Zusammenstellung Kantonaler Richtplan  

 

  SUTER • VON KÄNEL • WILD    14 

  2.5  Luftverkehr (V-6) 
  

 
   
Umsetzung  Kenntnisnahme 

   
  2.6  Schiffverkehr (V-7) 
  

 
   
Umsetzung  Die Anlegestellen sind im Zonenplan dargestellt. 
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  3 NATUR UND LANDSCHAFT (L) 

  3.1 Siedlungstrenngürtel (L-1) 

  Siedlungstrenngürtel 

  

 
   
Umsetzung  Es sind keine Einzonungen in diesen Gebieten vorgesehen. 

   
  3.2 Entwicklung ausserhalb Bauzonen (L-3) 

  Entwicklung ausserhalb Bauzonen 

  

 
   
Umsetzung  Es sind keine Kleinsiedlungen nach Art. 33 RPV vorgesehen.  

   
  3.3 Fruchtfolgeflächen und Speziallandwirt-

schaftszonen (L-4) 
Fruchtfolgeflächen  

 
   
Umsetzung  Die FFF werden auf dem Bezirksgebiet nicht substanziell verklei-

nert. 
Die beanspruchten FFF werden wo nötig kompensiert. 
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Speziallandwirtschaftszone  

 
   
Umsetzung  Es sind keine Speziallandwirtschaftszonen vorgesehen.  

   
  3.4 BLN-Gebiete (L-6) 
Ausgangslage und Erläuterung  

 
   
BLN-Gebiete  

 
   
Umsetzung  Die BLN-Gebiete werden im Zonenplan Landschaft dargestellt. 
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  3.5 Biotopschutz, Objekte von nationaler Be-
deutung (L-8) 

Biotopschutz, Objekte von natio-
naler Bedeutung 

 

 
   
Umsetzung  Die Biotope von nationaler und kantonaler Bedeutung werden im 

Zonenplan Landschaft dargestellt. 

   
  3.6 Wildtierkorridore (L-10) 
Wildtierkorridore  

 
   
  

 
   
Umsetzung  Der Wildtierkorridor wird im Zonenplan Landschaft dargestellt. 

   
  3.7 Fliessgewässer und stehende Gewässer (L-

12) 
Fliessgewässer und stehende Ge-
wässer 

 

 
   
Umsetzung  Die Gewässerräume werden in einem separaten Nutzungspla-

nungsverfahren festgelegt. 
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  3.8 Naturgefahren (L-13) 
Grundsätze  

 
   
Umsetzung  Die Gefahrenzonen werden in einem separaten Nutzungspla-

nungsverfahren festgelegt. 

   
  4 WEITERE RAUMNUTZUNGEN (W) 

  4.1 Fahrende (W-1) 
Stand- und Durchgangsplätze Fah-
rende 

 

 
   
Umsetzung  Es wurden keine speziellen Standorte bezeichnet. 

   
  4.2 Energie (W-2) 
Kommunale Energieplanung  

 
   
Umsetzung  Kenntnisnahme. 
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Elektrische Übertragungsleitun-
gen 

 

 
   
Umsetzung  Kenntnisnahme 

Im Rahmen der Nutzungsplanung findet eine Bauzonenumlage-
rung im Gebiet Helgenstöckli zur besseren Bebaubarkeit statt. 

   
Erneuerbare Energien  

 

 
   
Umsetzung  Kenntnisnahme 

   
  4.5 Mobilfunkanlagen (W-3) 
Mobilfunkantennen  

 
   
Umsetzung  Kenntnisnahme 
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  4.6 Deponien (W-5) 
Ausgangslage  

 
   
Planungsgrundsätze  

 
   
Deponiestandorte Typ A und B  

 
   
Umsetzung 

 
 Die Deponiezone ist im Zonenplan bezeichnet. Sie wird punktuell 

erweitert.  
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  4.7 Wasserversorgung und Siedlungsentwässe-
rung (W-6) 

Wasserversorgung  

 
   
Umsetzung 
 

 Die Grundwasserschutzzonen sind im Zonenplan dargestellt. 

   
Siedlungsentwässerung und Ab-
wasserreinigung 

 

 
   
Umsetzung 
 

 Kenntnisnahme. 

   
  4.8 Störfallvorsorge (W-7) 
Planungsgrundsätze  

 
   
Störfallrelevante Verkehrswege-
grundsätze 

 

 
   
Umsetzung 
 

 Es finden keine relevanten Veränderungen (Ein-, Um-, Aufzonun-
gen) entlang der Bahnstrecke statt. 

 


